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 Sehr geehrte, liebe Klientin, 
 sehr geehrter, lieber Klient,                                                                    Vöcklabruck, Dezember 2008 
 
 in unserer neuen Klienteninformation senden wir wieder Neuigkeiten und Wissenswertes! 
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1 STEUERREFORM 2009 - DIE STEUERPLÄNE DER NEUEN REGIERUNG IM ÜBERBLICK 
 
Seit 23.11.2008 ist es nunmehr offenbar fix: Die neue SPÖ-ÖVP-Koalition wird mit Wirkung 1.1.2009 
eine Steuerreform beschließen, die für alle Steuerzahler eine Entlastung von € 2,7 Mrd bringen soll 
(davon € 2,2 Mrd durch den neuen Tarif und zusätzlich € 0,5 Mrd für Familien).  
 
Die Entlastung bei der Einkommensteuer soll durch folgenden neuen Lohn- bzw Einkommen-
steuertarif erreicht werden: 

• Steuerpflichtige Einkommen bis € 11.000 (bisher € 10.000) pro Jahr sollen steuerfrei sein. 
• Einkommen zwischen € 11.000 Euro und € 25.000 sollen mit 36,5% besteuert werden (bis-

her 38,33% ab € 10.000). 
• Einkommen zwischen € 25.000 und € 60.000 sollen mit 43,214% besteuert werden (bisher 

43,596% zwischen € 25.000 und € 51.000). 
• Der Spitzensteuersatz von 50% soll zwar unverändert bleiben, allerdings erst ab einem Ein-

kommen von € 60.000 gelten (bisher ab € 51.000). 
 
Daraus ergeben sich im Vergleich zu 2008 folgende Entlastungswirkungen: 

• Durch die Erhöhung des Tariffreibetrages auf € 11.000 werden fast 200.000 Kleinstverdiener 
aus der Steuerpflicht fallen, sodass ab 2009 insgesamt rd 2,7 Mio von rund 6,5 Mio steuerlich 
registrierten Österreichern keine Lohn- und Einkommensteuer zahlen werden.  

• Bei einem Brutto-Monatseinkommen (vor Abzug von SV-Beiträgen) von zB € 1.500 wird die 
jährliche Entlastung ca € 450, bei zB € 3.000 wird sie ca € 660 pro Jahr betragen. 

• Die maximale Steuerersparnis wird ab einem Brutto-Monatseinkommen von ca € 5.800 er-
reicht werden und beläuft sich auf € 1.350 pro Jahr (wobei durch den Anstieg der SV-
Höchstbeitragsgrundlage in 2009 davon nur rd € 1.250 netto übrig bleiben werden).  
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Zur Entlastung von Familien mit Kindern sind folgende Maßnahmen geplant: 
 
• Der monatlich ausbezahlte Kinderabsetzbetrag soll von € 610 auf € 700 jährlich erhöht wer-

den, womit alle Kinder – unabhängig vom Einkommen der Eltern – zusätzlich mit € 90 pro Jahr 
gefördert werden. 

• Neu ist ein Kinderfreibetrag von € 220 pro Kind und Jahr, der von der Steuerbasis abgesetzt 
wird (maximale Steuerersparnis 50%, das sind € 110 pro Jahr und Kind). 

• Entsprechend einer langjährigen Forderung vieler berufstätiger Frauen sollen Kinderbetreu-
ungskosten bis zum 10. Lebensjahr des Kindes mit bis zu € 2.300 pro Kind und Jahr steuerlich 
absetzbar werden.  

• Weiters sollen Arbeitgeber für die Betreuung von Kindern bis zum 10. Lebensjahr bis zu € 
500 pro Kind und Jahr steuerfrei an Mitarbeiter auszahlen können. 

 
Im Bereich der Unternehmensbesteuerung sind laut Regierungsprogramm vor allem folgende Maß-
nahmen geplant: 
 
• Zu Konjunkturbelebung soll für Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter in den Jahren 

2009 und 2010 eine 25%ige degressive Abschreibung eingeführt werden (Entlastung ca € 570 
Mio). 

• Als Kompensation für die begünstigte Besteuerung des 13. und 14. Bezugs bei Arbeitnehmern 
soll der Freibetrag für investierte Gewinne (FBiG gemäß § 10 EStG) ab 2010 von 10% auf 
13% angehoben und auf alle betrieblichen Einkünfte und Gewinnermittlungsarten (also auch 
auf Bilanzierer) ausgeweitet werden. Als besondere KMU-Förderung sollen für Gewinne bis € 
30.000 zur Geltendmachung des FBiG keine Investitionen mehr erforderlich sein. Im Gegenzug 
soll ua die Begünstigung für nicht entnommene Gewinne gem § 11a EStG gestrichen wer-
den. 

• Weitere geplante Maßnahmen sind ua die Förderung von Investitionen zur thermischen Sanie-
rung, Ausbau und Vereinfachung der steuerlichen Forschungsförderung, neue steuerliche Be-
günstigungen für Mitarbeiterbeteiligungen, die Abschaffung der Werbesteuer sowie eine verbes-
serte Bekämpfung des Steuerbetrugs. 

 

2 DAS 2. ABGABENÄNDERUNGSGESETZ 2008 
 

• Abgabenbefreiungen im Reiseverkehr ab 1.12.2008 im UStG geregelt 
Die Steuerfreiheit der Einfuhr von Waren, die aus Drittstaaten (also von außerhalb der EU) einrei-
sende Personen im persönlichen Gepäck mitführen, wurde durch das im Oktober im Parlament be-
schlossene 2. Abgabenänderungsgesetz 2008 mit teilweise neuen Grenzen ab 1.12.2008 eigenstän-
dig im Umsatzsteuergesetz geregelt. Nachfolgend die gültigen Höchstmengen bzw Höchstgrenzen im 
Überblick: 
 
 Drittland (und Du-

ty-Free) 
Grenzgänger 

Tabakwaren (ab einem Alter von 17 Jahren): 
Zigaretten 200 Stück 25 Stück 
oder Zigarillos 100 Stück 10 Stück 
oder Zigarren 50 Stück  5 Stück 
oder Rauchtabak 250 Gramm 25 Gramm 

Alkohol und alkoholische Getränke (ab 17 Jahre):  
Spirituosen (mehr als 22 %vol Alkoholgehalt) 1 Liter 0,25 Liter 
oder Destillate und andere Getränke (weni-
ger als 22% vol Alkoholgehalt) 

2 Liter 0,75 Liter 
 

Wein (nicht schäumend) 4 Liter 1 Liter 
Bier 16 Liter  2 Liter 

Kraftstoff in tragbarem Behälter 10 Liter  
Parfums, Tee, Kaffee im Rahmen der 

Freigrenze für 
im Rahmen der 

Freigrenze für 
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„andere Waren“ „andere Waren“ 
andere Waren: im Gesamtwert von maximal 
(Arzneimittel: nur der persönliche Bedarf während 
Reise) 

€ 300  
Flugreise: 430 € 

Jugendliche bis 15 
Jahre: € 150 

 

€ 20 
 davon € 4 für Le-

bensmittel und Ge-
tränke 

 
Ab 1. Dezember wurde außerdem die Zollfreigrenze für Warensendungen aus Drittländern (Aus-
nahmen: Alkohol, Tabak, Parfum) von € 22 auf €150 angehoben, für die Einfuhrumsatzsteuer gilt al-
lerdings weiterhin 22 Euro-Grenze. Für private Geschenksendungen bleibt die abgabefreie Wertgren-
ze wie bisher bei € 45. 
 
• Verkauf von Kunstgegenständen unterliegt (weiterhin) 20%-iger Umsatzsteuer 
 
Anlässlich der Senkung des Umsatzsteuersatzes für Medikamente auf 10% wurden durch ein Verse-
hen auch die bisher dem 20%-igen Normalsteuersatz unterliegenden Lieferungen von Kunstge-
genständen (zB durch Kunsthändler) in den ermäßigten 10%igen Steuersatz einbezogen. Dieses 
Versehen wurde nun korrigiert. 
 
 
 
 

3 WEIHNACHTEN– ZEIT DER KLEINEN GESCHENKE 
 
 
Es ist ein netter Brauch, einander zu Weihnachten mit kleinen Aufmerksamkeiten Freude zu bereiten. 
Damit die Freude ungetrübt bleibt, sollten folgende steuerliche Rahmenbedingungen beachtet wer-
den: 

3.1 Geschenke an Mitarbeiter 
Grundsätzlich sind Geschenke an Mitarbeiter bis zu einem Betrag von € 186 je Mitarbeiter jährlich 
beim Empfänger lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei und beim Dienstgeber als freiwilliger So-
zialaufwand abzugsfähig. Zu beachten ist, dass diese Sachzuwendungen keine individuelle Entloh-
nung darstellen, sondern eine generelle Zuwendung an alle Mitarbeiter aus einem bestimmten Anlass 
wie zB Weihnachten. Die Abhaltung einer Betriebsveranstaltung (zB Weihnachtsfeier) ist für die Steu-
erfreiheit der Sachzuwendung nicht erforderlich. Im übrigen ist auch der geldwerte Vorteil aus der kos-
tenlosen Teilnahme an Betriebsveranstaltungen bis zu € 365 je Mitarbeiter jährlich steuerfrei. Beliebte 
Geschenke sind neben Bücher, CD, Parfum und Weinflaschen auch die Autobahnvignette sowie 
Gutscheine und Geschenkmünzen, die nicht in Bargeld abgelöst werden können. 
 
Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer, wenn ein Vor-
steuerabzug möglich war. Ausgenommen von der Umsatzsteuerpflicht sind lediglich Aufmerksamkei-
ten. Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist der Einkaufspreis oder die Selbstkosten. 
 

3.2 Geschenke an Geschäftspartner 
Geschenke und Aufmerksamkeiten an Geschäftspartner sind als Repräsentationsaufwendungen 
grundsätzlich steuerlich nicht abzugsfähig, ausgenommen es handelt sich weitaus überwiegend um 
Werbeaufwand, wie zB mit Firmenaufdruck versehene Kalender, Schreibgeräte oder etikettierte Ge-
tränke. Über bloße Aufmerksamkeiten hinausgehende Zuwendungen von Geschäftsfreunden und 
Kunden sind unabhängig von der steuerlichen Absetzbarkeit beim edlen Spender beim Empfänger in 
der Regel als Betriebseinnahmen zu versteuern. 
 
Auch Geschenke an Kunden unterliegen der Umsatzsteuer, soweit für sie der Vorsteuerabzug geltend 
gemacht werden konnte. Ausgenommen sind nur Geschenke von geringem Wert (bis € 40 netto) 
oder Warenmuster. Dabei ist zu beachten, dass die € 40-Grenze je Empfänger und Kalenderjahr nicht 
überschritten wird, wobei geringwertige Werbeträger (wie zB Kugelschreiber) unberücksichtigt bleiben 
können. 
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3.3 Antikorruptionsgesetz: Wann sind Weihnachtsgeschenke und Essenseinladungen ab 
2008 strafbar? 

 
Die nahende Weihnachtszeit rückt die Frage der Zulässigkeit von Geschenken und Einladungen bei 
Geschäftspartnern und öffentlich Bediensteten in das Zentrum des Interesses. Verschärft wird die Si-
tuation heuer dadurch, dass seit 1.1.2008 die neuen Strafbestimmungen des Antikorruptionsge-
setzes gelten. 
 
Selten haben neue strafrechtliche Bestimmungen zu mehr Verunsicherung und Unverständnis ge-
führt. Jahrzehntelang geübte Praktiken im Geschäftsleben wie Essenseinladungen, Einladungen zu 
Kulturveranstaltungen oder auch Weihnachtsgeschenke sind plötzlich strafrechtlich bedenklich ge-
worden. Was noch erlaubt ist und was nicht mehr, soll der folgende Überblick aufzeigen. 
 
Die neuen strafrechtlichen Regelungen umfassen sowohl die Bestechung im privatwirtschaftlichen 
als auch im öffentlichrechtlichen Sektor.  
 
Im privatwirtschaftlichen Sektor war die Bestechung bis Ende 2007 im Wesentlichen nur über die 
damit verbundene Untreue strafbar. Nunmehr enthält das Strafgesetzbuch eigene Bestimmungen, 
welche die Geschenkannahme durch Mitarbeiter oder Beauftragte genauso strafbar machen wie die 
Hingabe durch den Geschenkgeber. Voraussetzung ist aber, dass der Beschenkte für die Annahme 
eine pflichtwidrige Handlung oder Unterlassung vornimmt. Praktisches Beispiel: Der Einkäufer eines 
Unternehmens lässt sich von einem Lieferanten bestechen, der dann zu überhöhten Preisen liefern 
darf. Der Einkäufer begeht bei diesem Sachverhalt einerseits Untreue (weil er es zulässt, dass das 
von ihm vertretene Unternehmen am Vermögen geschädigt wird), andererseits begeht er das Delikt 
der verbotenen Geschenkannahme und ist nach beiden Straftatbeständen nebeneinander zu be-
strafen. Der Beschenkte wird allerdings nur dann von Amts wegen verfolgt, wenn der Wert des Ge-
schenks € 5.000 übersteigt. Bei darunter liegenden Beträgen liegt ein so genanntes Privatanklagede-
likt vor, welches nur auf Antrag des Geschädigten strafrechtlich verfolgt wird. Beim Geschenkgeber 
liegt ohne Betragsgrenze immer nur ein Privatanklagedelikt vor. Die Untreue (bzw die Beteiligung des 
Geschenkgebers daran) ist aber immer ein Offizialdelikt und von Amts wegen zu verfolgen. 
 
Straflos hinsichtlich der Bestechung bleiben sowohl Geschenkgeber als auch Geschenknehmer, 
wenn es sich bei der Zuwendung lediglich um einen geringfügigen Vorteil handelt. Nach der Judikatur 
des OGH hört die Geringfügigkeit bei einem Wert von € 100 auf.  
 
Im öffentlichrechtlichen Bereich wurden die vormals schon geltenden Antikorruptionsbestimmungen 
massiv verschärft. War bis 2007 nur die Geschenkannahme eines Amtsträgers bei Veranlassung 
pflichtwidrigen Handelns oder Unterlassens strafbar, so ist nunmehr bereits die Geschenkannahme 
für pflichtgemäßes Handeln oder Unterlassen strafbar. Ferner wurde nunmehr auch die Ge-
schenkannahme im Hinblick auf die Amtsführung, welche sowohl das gezielte „Anfüttern“ als auch 
die „Klimapflege“ beinhaltet, unter Strafsanktion gestellt. Ein bestimmter Konnex zu einer Amts-
handlung ist nicht erforderlich! Es genügt, wenn die Zuwendung dazu dienen soll, den Amtsträger 
„für alle Fälle“ gewogen zu stimmen. Strafbar macht sich in allen Fällen nicht nur der Amtsträger, son-
dern auch der Geschenkgeber. 
 
Gleich wie im privatwirtschaftlichen Bereich bleiben Geschenkgeber und Geschenknehmer dann 
straflos, wenn die Zuwendung lediglich geringfügig ist (bis € 100) und es sich lediglich um Ge-
schenke im Hinblick auf die Amtsführung handelt („Anfüttern“). Liegt ein Zusammenhang mit der 
Amtsführung in einem konkreten Fall vor (egal ob pflichtwidriges oder pflichtgemäßes Handeln be-
lohnt wird), so sind auch geringfügige Zuwendungen strafbar.  
 
Sind Weihnachtsgeschenke und Essenseinladungen nach all diesen neuen verschärften Korrupti-
onsbestimmungen überhaupt noch erlaubt? Dabei muss zwischen Amtsträgern und Privatwirt-
schaft unterschieden werden. Weihnachtsgeschenke an Mitarbeiter und Beauftragte von Unter-
nehmen sind bis zu einem Wert von € 100 unbedenklich. Bei Amtsträgern trifft dies nur in dem Be-
reich zu, wo kein Konnex zu einer auch nur pflichtgemäßen Amtshandlung hergestellt werden kann. 
Liegt ein derartiger Konnex vor, sind Weihnachtsgeschenke unzulässig. Da Weihnachtsgeschenke 
wohl in aller Regel keinen Konnex zu einer Amtshandlung aufweisen, sind die gebräuchlichen Wer-
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begeschenke, die anlässlich des Weihnachtsfestes verschenkt werden, wie Kalender, Kugelschrei-
ber, Weinflaschen etc in der Regel als unbedenklich einzustufen. 
 
Jedenfalls unzulässig sind Essenseinladungen an Betriebsprüfer, bei denen ein Konnex zu einer 
laufenden oder abgeschlossenen Betriebsprüfung hergestellt werden kann bzw offensichtlich ist. Ein-
ladungen zu Informationsveranstaltungen mit Buffets in einem sozial üblichen Rahmen (kleinere Erfri-
schungen wie Brötchen und Getränke) werden wohl zulässig sein, wenn der Informationsgehalt der 
Veranstaltung im Vordergrund steht. Einladungen zu VIP-Treffen, Golfturnieren etc mit gehobenen 
Essenseinladungen sind für Amtsträger jedenfalls unzulässig. Im Bereich der Privatwirtschaft sind 
derartige Einladungen zulässig, sofern diese nicht im Zusammenhang mit pflichtwidrige Handlungen 
oder Unterlassungen stehen. Einladungen, die der bloßen „Klimapflege“ dienen, sind im Bereich der 
Privatwirtschaft nach wie vor nicht strafbar. 
 

4 SENKUNG DER ZINSSÄTZE MIT 12.11.2008 
Die neuerliche Senkung des Basiszinssatzes innerhalb weniger Wochen von 3,13% auf 2,63% wirkt 
sich auf die Stundungs-, Aussetzungs- und Anspruchszinsen wie folgt aus: 
 

 ab  
12.11.2008 

15.10.2008 – 
11.11.2008 

9.7.2008 – 
14.10.2008 

14.3.2007 
– 8.7.2008 

11.10.2006 
-13.3.2007 

Stundungszinsen 7,13 % 7,63 % 8,2% 7,69% 7,17% 
Aussetzungszinsen 4,63 % 5,13 % 5,7% 5,19% 4,67% 
Anspruchszinsen 4,63 % 5,13 % 5,7% 5,19% 4,67% 

 
Stundungszinsen werden für die Stundung von Steuerschulden verrechnet. Wird gegen eine Steuer-
nachzahlung berufen, kann anstelle einer Stundung bis zur Erledigung der Berufung eine so genannte 
„Aussetzung der Einhebung“ mit den niedrigeren Aussetzungszinsen beantragt werden.  
 
 

5 STEUERSPLITTER 
 
 
 
•  Abkommen zur vorübergehenden Weitergeltung des Erbschaftssteuer-DBA mit Deutsch-

land 
 
Deutschland hat bekanntlich – als Reaktion auf das Auslaufen der Erbschaftssteuer in Österreich mit 
Wirkung ab 1.7.2008 – das Doppelbesteuerungsabkommen für die Erbschaftsteuer zum 31.12.2007 
gekündigt. Am 6.11.2008 wurde nunmehr ein Abkommen zur vorübergehenden Weitergeltung die-
ses Abkommens für Erbfälle, in denen der Erblasser nach dem 31.12.2007 und vor dem 
1.8.2008 verstorben ist, vereinbart. 
 
 
• Faxrechnungen 
 
Der Vorsteuerabzug für Faxrechnungen wird bis Ende 2009 verlängert. 
 
 
• Kammerumlage 
 
Der EuGH hat im Jahr 1998 in einem viel kritisierten Urteil entschieden, dass die Einhebung der 
Kammerumlage 1 (die ja mit einem Promillesatz von den Vorsteuern berechnet wird) keinen Verstoß 
gegen die 6. MwSt-Richtlinie darstellt. Da der EuGH damals die Frage aber nicht eindeutig beantwor-
tet hat, besteht – unter Berücksichtigung der zwischenzeitigen EuGH-Rechtsprechung – nach hA eine 
durchaus realistische Chance, dass der EuGH bei einem neuerlichen Verfahren die EU-Widrigkeit 
der Kammerumlage bestätigt.  
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• Arbeitsbescheinigungen 
 
Für Dienstgeber, die ihre Sozialversicherungsmeldungen per ELDA übermitteln, entfällt ab 1.12. 
2008 das Ausstellen einer Arbeitsbescheinigung, da ab diesem Zeitpunkt das AMS online auf die 
Abmeldungen zur Sozialversicherung zugreifen kann.  
 

6 TERMIN 31.12.2008 – DARAUF SOLLTEN SIE NICHT VERGESSEN! 
 
• Antrag auf Rückerstattung der Beiträge 2005 bei Mehrfachversicherung 
 
Werden mehrere versicherungspflichtige Tätigkeiten nebeneinander ausgeübt, so müssen auch mehr-
fach SV-Beiträge bezahlt werden. Allerdings ist dies mit der Höchstbeitragsgrundlage für die Kranken- 
und Pensionsversicherung (2005: € 50.820, 2006: € 52.500, 2007: € 53.760, 2008: € 55.020) be-
grenzt. Der Dienstnehmer kann sich Beiträge rückerstatten lassen, wenn die Summe der jährlichen 
Bezüge inklusive Sonderzahlungen die jährliche Höchstbeitraggrundlage überschritten hat. Der An-
trag muss für die Kranken- und Arbeitslosenversicherung innerhalb von drei Jahren gestellt 
werden. Zum 31.12.2008 läuft daher die Möglichkeit für 2005 ab. Die Rückerstattung der Pensions-
versicherung ist seit einigen Jahren an keine Frist gebunden. Die Rückerstattung beträgt für die 
Krankenversicherung 4% und für die Arbeitslosenversicherung 3% des Überhangs über die Höchst-
beitragsgrundlage. In der Pensionsversicherung werden 11,4% erstattet. 
 
• Arbeitnehmerveranlagung 2003 
 
Wer zwecks Geltendmachung von Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belas-
tungen eine Arbeitnehmerveranlagung beantragen will, hat dafür fünf Jahre Zeit. Am 31.12.2008 en-
det daher die Frist für den Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung 2003. 
 

7.    BITTE UNBEDINGT LESEN 
 
• Ankauf von WP für optimale Ausnutzung des FBiG 2008 (Einnahmen-

Ausgabenrechner) 
 
Wenn Sie den Freibetrag für investierte Gewinne (FBiG) für 2008 optimal nutzen wollen, sollten Sie 
rechtzeitig vor dem Jahresende zur Ermittlung des voraussichtlichen Gewinnes eine Prognoserech-
nung erstellen. Falls Ihre bisherigen und noch vorgesehenen Investitionen nicht 10 % Ihres prognos-
tizierten Gewinnes 2008 erreichen bzw falls Sie im Jahr 2008 gar nichts investieren wollen, können 
Sie die Steuerbegünstigung auch durch die rechtzeitige Anschaffung entsprechender Wertpapiere 
nutzen (siehe ausführlich dazu KlientenInfo Ausgabe 5/2008). 
 
 
 
• Option zur steuerbegünstigten Selbständigenvorsorge für Freiberufler und 

Bauern 
 
Noch bis Ende 2008 können auch Bauern und Freiberufler (zB Ärzte, Wirtschaftstreuhänder, Notare, 
Rechtsanwälte, Ziviltechniker) an der neuen Selbständigenvorsorge teilnehmen. Voraussetzung ist, 
dass sie einen entsprechenden Antrag bei der Vorsorgekasse ihrer Wahl stellen. Dann sind jährlich 
1,53% der Beitragsgrundlage (maximal bis zur Höchstbeitragsgrundalge) an die Vorsorgekasse ein-
zuzahlen (siehe ausführlich dazu KlientenInfo Ausgabe 5/2008). 
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